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I. Das Reglement zum Vollzug des Personalreglements vom  
20. Dezember 19941 wird wie folgt geändert: 

 Gliederungstitel 

1bis Wohnsitz 

Verzicht auf 
Wohnsitzpflicht 

Art. 2bis 
Der Stadtrat kann auf eine vorgeschriebene oder nach Art. 29 des 
Personalreglements gebotene Wohnsitzpflicht verzichten, wenn 
andernfalls die Stelle nicht mit einer den Anforderungen genügen-
den Person besetzt werden kann oder, in nicht in Kauf zu neh-
mender Weise, besondere Kenntnisse oder Erfahrungen verloren 
gingen. 

 

II. Dieser Nachtrag tritt auf den 1. August 2007 in Kraft. 
 
 

 
St.Gallen, 13. März 2007 
 
 
Der Stadtpräsident: 
Thomas Scheitlin 
 
Im Namen des Stadtrats 
Der Stadtschreiber-Stellvertreter: 
Reto Venanzoni 

A 
 

 
1 sRS 191.11 


